Gemeinderat YYY
Adresse



Entscheid vom YYY des Gemeinderats von YYY zum Gesuch um Abweichung vom Abstand zur Gemeindestrasse für den Bau von YYY auf Grundstück YYY des Grundbuchs (GB), eingereicht durch YYY.


gestützt auf


- das Gesetz vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG);

- das Raumplanungs- und Baugesetz vom 2. Dezember 2008 (RPBG) und sein Ausführungsreglement vom 1 Dezember 2009 (RPBR);

- das Mobilitätsgesetz vom 5. November 2021 (MobG) und sein Reglement vom 20. Dezember 2002 (MobR);

-	das Baugesuch von YYY;

-	das Gesuch um Abweichung vom Strassenabstand zur Gemeindestrasse;

-	sämtliche Bestandteile des Gesuchs,


in Erwägung:


-	Der Gesuchsteller/Die Gesuchstellerin hat vom YYY bis YYY ein Baugesuch YYY öffentlich aufgelegt;

-	Der Gesuchsteller/Die Gesuchstellerin hat gleichzeitig gemäss Artikel 147 ff RPBG und 145 MobG ein Gesuch um Abweichung vom Bauabstand zur Gemeindestrasse öffentlich aufgelegt;

-	Die benachbarte Eigentümerschaft wurde abgesehen von der Publikation im Amtsblatt mit einem eingeschriebenen Brief informiert (im Fall eines vereinfachten Verfahrens die ersten drei Absätze anpassen);

-	Es gab keine Einsprachen;

-	Die Gemeinde kann in Anwendung von Artikel 145 MobG durch die Bewilligung einer Abweichung die Mindestabstände und -profile nach den Artikeln 135–139 verringern, sofern dies dem öffentlichen Interesse nicht zuwiderläuft und keine Beeinträchtigung der Nachbarschaft zur Folge hat; 
- 	Der Gemeinderat von YYY hat in seiner Sitzung vom YYY beschlossen, die beantragte Abweichung mit der Begründung zu gewähren, dass die Sichtbarkeit und die Verkehrssicherheit durch dieses Vorhaben nicht gefährdet werden;

-	Nach einer Interessenabwägung wird kein öffentliches oder privates Interesse belangt und die Nachbarschaft wird nicht beeinträchtigt;

-	Die Partei, die einen Verwaltungsentscheid veranlasst, trägt in Anwendung von Artikel 130 ff VRG die Verfahrenskosten,


entscheidet aus diesen Gründen


1.	Die Abweichung vom Strassenabstand wird YYY gewährt.

2.	Für diesen Entscheid werden keine Verfahrenskosten erhoben.

	Andere Variante: 

2.	Die Kosten für diesen Entscheid in Höhe von 100 Franken gehen zulasten von XXX, der/die sie mit der beigelegten Rechnung innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung bezahlt.

3.	Gegen diesen Entscheid kann bei der gleichen Behörde und in der gleichen Frist Beschwerde eingelegt werden, wie bei jener, welche die Oberamtsperson des Seebezirks in ihrem Entscheid über das Baugesuch angegeben hat.

	Wenn oben zweite Variante gewählt: 

3.	Mit Ausnahme der Verfahrenskosten, die innerhalb von 30 Tagen ab Zustellung Gegenstand einer Einsprache beim Gemeinderat sind, kann gegen diesen Entscheid bei der gleichen Behörde und in der gleichen Frist Beschwerde eingelegt werden, wie bei jener, welche die Oberamtsperson des Seebezirks in ihrem Entscheid über das Baugesuch angegeben hat.

Variante bei vereinfachtem Verfahren

3.	Gegen diese Verfügung kann bei der Oberamtsperson des Seebezirks innert 30 Tagen ab Zustellung Beschwerde eingelegt werden. 

4.	Mitteilung
- durch die Oberamtsperson des Seebezirks, mit ihrem Entscheid

Variante für das vereinfachte Verfahren

- Kopie an das Oberamt des Seebezirks



Der Ammann/Die Gemeindepräsidentin	Der/Die Gemeindeschreiber/in
